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V e r k e h r s r e c h t
Schnelleres Fahren auf Ausfädelungsstreifen
Fährt ein Verkehrsteilnehmer auf dem Ausfä-
delungstreifen einer Autobahn schneller als 
der Verkehr auf der durchgehenden Fahrbahn, 
so verstößt er gegen § 7 a Abs. 3 StVO. Dieser 
Verkehrsverstoß kann im Fall eines Unfalls eine 
Mithaftung begründen. Dies geht aus einer 
Entscheidung des Landgerichts Saarbrücken 
hervor.

In dem zugrunde liegenden Fall kam es im 
April 2018 auf einer Autobahn zwischen 
einem Lkw und einem Kleinlaster zu einem 
Verkehrsunfall. Der Unfallhergang war im an-
schließenden Schadensersatzprozess vor dem 
Amtsgericht St. Wendel zwischen den Betei-
ligten streitig. Der Fahrer des Lkw gab an, er 
sei infolge einer Baustelle auf die rechte Fahr-
spur der verengten Fahrbahn gefahren, als ihn 
der Kleinlaster auf dem Ausfädelungsstreifen 
überholt und gestreift habe. Der Fahrer des 
Kleinlasters behauptete wiederum, er habe 
den Ausfädelungsstreifen befahren, um an 
der Ausfahrt abzubiegen. Dabei sei der Lkw 
auf den Ausfädelungsstreifen gewechselt und 
gegen sein Fahrzeug gestoßen. Ein gerichtlich 
bestellter Sachverständiger hatte festgestellt, 
dass der Kleinlaster im Kollisionszeitpunkt 
schneller als der Lkw gefahren sein muss.
Das Amtsgericht St. Wendel nahm eine hälf-
tige Haftungsverteilung vor, weil seiner Auf-
fassung nach keiner Partei ein unfallursäch-
liches Verschulden nachzuweisen sei. Gegen 
diese Entscheidung richtete sich die Berufung 
des klägerischen Halters des Lkw.

Das Landgericht Saarbrücken hob die Ent-
scheidung des Amtsgerichts auf. Es sei 
unzutreffend, dass keiner Partei ein Ver-
kehrsverstoß anzulasten sei. Aus dem Sach-
verständigengutachten ergebe sich, dass der 
Fahrer des Kleinlasters auf der Ausfädelungs-
spur an dem Klägerfahrzeug vorbeigefahren 
sein müsse und damit in jedem Fall einen Ver-
kehrsverstoß begangen habe. Der Kleinlaster-
fahrer sei entgegen § 7 a Abs. 3 StVO auf dem 
Ausfädelungsstreifen schneller als auf dem 
durchgehenden Fahrstreifen gefahren. Dieser 
Verkehrsverstoß sei unfallursächlich gewesen.
Aufgrund des vorliegenden Verkehrsverstoßes 
haften die Beklagten zu 75 % für die Unfall-
folgen, so das Landgericht. Die 25-prozentige 
Mithaftung des Klägers ergebe sich aus der 
Betriebsgefahr der Klägerfahrzeugs.
Landgericht Saarbrücken,
Urteil vom 22.01.2021 – 13 S 110/20 –

W o h n u n g s e i g e n t u m s r e c h t
Eigentümerversammlung
Ist der Verkauf einer Eigentumswohnung ge-
plant, so ist der werdende Wohnungseigen-
tümer zu einer Eigentümerversammlung zu 
laden und nicht der noch im Grundbuch ste-
hende Eigentümer. Dies hat das Landgericht 
Frankfurt a.M. entschieden.
Vor einer Eigentümerversammlung im No-
vember 2018 hatte eine Wohnungseigentü-
merin ihre Wohnung an ein Ehepaar verkauft 
und übergeben. Zu Gunsten der Eheleute be-
stand zudem eine Auflassungsvormerkung. 
Zu der Versammlung wurde nicht die noch 
im Grundbuch stehende Wohnungseigentü-
merin, sondern die Eheleute geladen. Gegen 
die auf der Versammlung gefassten Beschlüs-
se erhob die Wohnungseigentümerin daher 
Klage. Das Amtsgericht Kassel wies die Klage 
ab. Dagegen richtete sich die Berufung der 
Wohnungseigentümerin.
Das Landgericht Frankfurt a.M. bestätigte die 
Entscheidung des Amtsgerichts. Die Woh-
nungseigentümerin habe nicht zur Eigentü-
merversammlung geladen werden müssen. 
Allein die Eheleute als werdende Eigentümer 
seien Stimmberechtigte und als solche zu la-
den gewesen. Dem werdenden Wohnungsei-
gentümer stehen Stimm- und Anfechtungs-
rechte allein zu, da er wie ein Eigentümer zu 
behandeln ist und an dessen Stelle tritt. Dies 
sei inzwischen in § 8 Abs. 3 WEG festgehalten.
Landgericht Frankfurt am Main,
Urteil vom 14.01.2021 – 2-13 S 18/20 –

F a m i l i e n r e c h t
Schutzimpfung für Kind bei Uneinigkeit 
der Eltern
Die Entscheidung über die Durchführung von 
Schutzimpfungen für ein gemeinsames Kind 
kann bei Uneinigkeit der Eltern auf den El-
ternteil übertragen werden, der seine Haltung 
an den Empfehlungen der STIKO orientiert. 
Über die allgemeine Impffähigkeit des Kindes 
muss unabhängig von einer konkreten Imp-
fung kein Sachverständigengutachten ein-
geholt werden, da nach den Empfehlungen 
der STIKO die Impffähigkeit in der konkreten 
Impfsituation ärztlich zu prüfen ist und bei ei-
ner Kontraindikation zu unterbleiben hat. Das 
Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) 
wies die Beschwerde eines Vaters zurück.

Die Eltern eines 2018 geborenen Kindes üben 
gemeinsam die elterliche Sorge aus. Die Mut-
ter möchte das Kind gemäß den Empfeh-
lungen der STIKO impfen lassen. Der Vater 
ist damit nicht einverstanden und verlangt 
eine gerichtliche Prüfung der Impffähigkeit 
des Kindes. Die Mutter hat deshalb vor dem 
Amtsgericht beantragt, ihr die Entscheidungs-
befugnis über Standardimpfungen zu über-
tragen. Diesem Antrag hat das Amtsgericht 
stattgegeben.
Die hiergegen gerichtete Beschwerde des Va-
ters hatte vor dem OLG keinen Erfolg. Wenn 
sich Eltern bei gemeinsamer elterlicher Sorge 
in einer einzelnen Angelegenheit, die für das 
Kind von erheblicher Bedeutung ist, nicht eini-
gen können, kann auf Antrag eines Elternteils 
die Entscheidung einem Elternteil übertragen 
werden (§ 1628 S. 1 BGB). Die Entscheidung 
über die Durchführung von Schutzimpfungen 
sei eine derartige Angelegenheit von erheb-
licher Bedeutung, stellte das OLG fest. Dabei 
sei die Entscheidungskompetenz dem Eltern-
teil zu übertragen, „dessen Lösungsvorschlag 
dem Wohl des Kindes besser gerecht wird“. 
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Gehe es um eine Angelegenheit der Gesund-
heitssorge, sei die Entscheidung zu Gunsten 
des Elternteils zu treffen, der insoweit das für 
das Kindeswohl bessere Konzept verfolge.
Bei der Übertragung der Entscheidungsbefug-
nis über Schutzimpfungen auf einen Elternteil 
könne nach höchstrichterlicher Rechtspre-
chung grundsätzlich maßgeblich darauf ab-
gestellt werden, „dass ein Elternteil Impfungen 
offen gegenübersteht und seine Haltung an 
den Empfehlungen der STIKO orientiert, ohne 
dass es der Einholung eines Sachverständi-
gengutachtens bedarf, wenn im Einzelfall kein 
Anlass zu weiteren Ermittlungen besteht“. Es 
könne davon ausgegangen werden, „dass eine 
an den Empfehlungen der STIKO orientierte 
Entscheidung der Kindesmutter über vorzu-
nehmende Impfungen im Ausgangspunkt das 
für das Kindeswohl bessere Konzept im Sinne 
der Rechtsprechung darstellt“, begründete 
das OLG.
Bei der Abwägung zwischen Risiken im Fall ei-
ner Impfung und Risiken bei unterbleibender 
Impfung könne die Entscheidung auf den 
Elternteil übertragen werden, der den fach-
lichen Empfehlungen der STIKO folge. Diesen 
Empfehlungen komme die Funktion eines 
antizipierten Sachverständigengutachtens zu. 
Da nach den Empfehlungen der STIKO die 
Impffähigkeit in der konkreten Situation unter 
Berücksichtigung etwaiger Kontraindikationen 
ärztlich zu prüfen sei, bedürfe es auch keiner 
allgemeinen, unabhängig von einer konkreten 
Impfung vorzunehmenden gerichtlichen Auf-
klärung der Impffähigkeit des Kindes. Der 
Sorge des Vaters um die körperliche Unver-
sehrtheit des Kindes im Hinblick auf den Impf-
vorgang selbst trügen die Empfehlungen der 
STIKO ebenfalls Rechnung. Für den Impfvor-
gang werde von der STIKO eine am Kindes-
wohl orientierte Vorgehensweise mit im Ein-
zelnen dargestellten Handlungsvorschlägen 
empfohlen. Dass diese Empfehlungen vorlie-
gend unzureichend seien, sei weder vorgetra-
gen noch ersichtlich.
Oberlandesgericht Frankfurt am Main,
Beschluss vom 03.03.2021 – 6 UF 3/21 –

R e i s e r e c h t
Reisepreisminderung wegen Corona-
Beschränkungen
Kommt es am Urlaubsort aufgrund einer Vi-
rus-Pandemie zu behördlich angeordneten 
Kontaktbeschränkungen, so kann dies eine 
Minderung des Reisepreises um 20 % gemäß 
§ 651 m BGB rechtfertigen. Dies geht aus einer 
Entscheidung des Amtsgerichts Düsseldorf her-
vor.

In dem zugrunde liegenden Fall verbrachte eine 
Familie ihren Sommerurlaub 2020 in Portugal. 
Aufgrund der Corona-Pandemie kam es zu 
behördlich angeordneten Abstandsregeln und 
Hygienemaßnahmen, wodurch die Nutzung 
der Hoteleinrichtungen eingeschränkt war. So 

durften nicht der Spielplatz, der Fitnessraum, 
das Hallenbad und der Whirlpool benutzt wer-
den. Der Außenpool war nur nach Reservierung 
jeweils für einen halben Tag und auch nur für 
eine begrenzte Personenanzahl nutzbar. Auch 
konnte das Essen nicht in Form eines Buffets zu 
sich genommen werden. Vielmehr durfte sich 
im Essensraum jeweils nur eine Familie aufhal-
ten, wodurch es zu Wartezeiten von bis zu 45 
Minuten bei der Essensausgabe kam. Die Fami-
lie beanspruchte aufgrund dessen eine Reise-
preisminderung von 20 %. Da sich die Reiseve-
ranstalterin weigerte, dies zu akzeptieren, kam 
es zum Gerichtsverfahren.
Das Amtsgericht Düsseldorf entschied, dass ein 
Anspruch auf Reisepreisminderung gemäß § 
651 m BGB bestehe. Die genannten Einschrän-
kungen gehen über das Ausmaß typischer All-
tagsbeeinträchtigungen, die ohne Minderung 
hinzunehmen seien, hinaus. Sie stellen insbe-
sondere keine Realisierung eines allgemeinen 
Lebensrisikos dar. Das Gericht erachtete die 
Minderungsquote von 20 % für gerechtfertigt.
Die Beeinträchtigung der Reise ergebe sich 
nach Auffassung des Amtsgerichts schon allein 
aus den Abstandsgeboten und Hygienemaß-
nahmen. Es sei typischer Inhalt eines Urlaubs, 
frei mit anderen Gästen in Kontakt treten zu 
können und nicht andere Menschen meiden 
zu müssen. Es liege eine erhebliche psychische 
Beeinträchtigung vor, welche die Erholungswir-
kung eines Urlaubs regelmäßig beeinträchtige. 
Es spiele zudem keine Rolle, dass entspre-
chende Beschränkungen in gewissem Umfang 
auch im Alltag im Heimatland zur selben Zeit 
bestanden haben, weil es sich hierbei nicht um 
eine Urlaubssituation gehandelt hätte.
Amtsgericht Düsseldorf,
Urteil vom 26.02.2021 – 37 C 414/20 –

S o z i a l r e c h t
Krankengeld kann Elterngeld Plus reduzieren
Elterngeld Plus wird Eltern gezahlt, die ihr Kind 
gemeinsam erziehen und frühzeitig wieder 
eine Teilzeitarbeit aufnehmen. Fällt das Ein-
kommen eines Elternteils aus einer Teilzeit-
tätigkeit während des Bezugs von Elterngeld 
Plus krankheitsbedingt weg, wird das ersatz-
weise gezahlte Krankengeld auf das Elterngeld 
Plus angerechnet. Dadurch kann sich das El-
terngeld Plus bis auf das Mindestelterngeld 
reduzieren. Dies hat das Bundessozialgericht 
entschieden.
Die Klägerin hatte nach der Geburt ihres 
Sohnes im Juli 2015 ihre Erwerbstätigkeit in 
Teilzeit fortgeführt und ab dem 5. Lebens-
monat des Kindes Elterngeld Plus beantragt. 
Krankheitsbedingt bezog sie ab dem 9. Le-
bensmonat kein Gehalt, sondern Kranken-
geld, das der Beklagte in vollem Umfang auf 
das Elterngeld Plus der Klägerin anrechnete. 
Durch die Anrechnung verminderte sich ihr El-
terngeld für den 9. Lebensmonat ihres Kindes. 
Für den 10. bis 12. Lebensmonat erhielt sie nur 
noch den gesetzlichen Mindestbetrag von je-
weils 150 Euro.
Das Bundessozialgericht hat die klagabwei-
sende Entscheidung des Landessozialgerichts 
bestätigt. Krankengeld wird auf das Elterngeld 
Plus in gleicher Weise angerechnet wie auf das 
Basiselterngeld (§ 4 Abs. 3 Satz 1 BEEG idF des 
Gesetzes vom 18.12.2014). Das Elterngeld Plus 
fördert Eltern, die ihr Kind gemeinsam erzie-
hen und frühzeitig wieder eine Teilzeitarbeit 
aufnehmen durch eine Verdoppelung der 

Bezugsdauer mit einer Begrenzung des Eltern-
geld Plus auf die Hälfte des Basiselterngeldes, 
das den Eltern zustehen würde, wenn sie wäh-
rend des Elterngeldbezugs keine Einnahmen 
hätten. Eine zusätzliche Förderung durch den 
Verzicht auf eine Anrechnung von Kranken-
geld bei Ausfall des nach der Geburt erzielten 
Einkommens sieht das Gesetz hingegen nicht 
vor.
Bundessozialgericht,
Urteil vom 18.03.2021 – B 10 EG 3/20 R –

M e d i z i n r e c h t
Entschädigung bei Impfschaden
Ein Impfschaden ist nach gesicherten medi-
zinischen Forschungsergebnissen zu beurtei-
len. Die bloße Möglichkeit einer Schädigung 
durch den Impfstoff reicht für einen Ent-
schädigungsanspruch nicht aus. Dies hat das 
Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen 
(LSG) entschieden.
Zugrunde lag das Verfahren eines Soldaten 
(geb. 1988) aus dem Landkreis Oldenburg. 
Zur Vorbereitung eines Auslandseinsatzes 
wurde er im Jahre 2010 gegen Gelbfieber 
geimpft. In der Folgezeit klagte der Mann 
über eine Verlangsamung der Augenbewe-
gungen, Schwindel, Sprachprobleme und 
Unbeweglichkeit. In einer ersten Einschät-
zung hielt der Truppenarzt einen Zusam-
menhang zwischen den neurologischen 
Ausfällen und der Impfung für möglich. Die 
Bundeswehr lehnte eine Entschädigung je-
doch ab, da es Hinweise dafür gäbe, dass 
die Erkrankung schon vorher aufgetreten sei. 
Demgegenüber verwies der Mann auf Stel-
lungnahmen seiner behandelnden Ärzte, die 
einen Zusammenhang für möglich hielten. 
Sofern es früher schon zu Verzögerungen 
der Blickbewegungen gekommen sei, liege 
dies nach Ansicht des Mannes an Überarbei-
tung.
Auf Grundlage mehrerer ausführlicher Gut-
achten hat das LSG die Rechtsauffassung der 
Bundeswehr bestätigt. Das Gericht konnte 
nicht feststellen, dass die Impfung für die 
Erkrankung (med. Rhombenzephalitis) ur-
sächlich gewesen ist. Die genaue Ursache 
sei nicht bekannt. Ursachen vieler neurolo-
gischer Erkrankungen seien wissenschaftlich 
noch nicht erforscht. Maßgeblich sei der ak-
tuelle Stand der medizinischen Wissenschaft 
gemäß den Arbeitsergebnissen der Stän-
digen Impfkommission und der weltweiten 
Begleitforschung zu etwaigen Impfschäden.
Obwohl der verwendete Impfstoff schon in 
über 600 Millionen Dosen verimpft worden 
sei, gäbe es im wissenschaftlichen Schrift-
tum keine Berichte über ähnliche Fälle. Dies 
sei ein Indiz für anderweitige Gründe zu-
mal der Mann schon vor der Impfung erste 
Symptome der Krankheit gezeigt habe. Die 
Gutachter hätten Überarbeitung als medizi-
nische Ursache der Veränderung der Augen-
bewegungen ausgeschlossen.
Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen,
Urteil vom 28.01.2021 – L 10 VE 11/16 –

 © dawr.de/Foto1685 > Deutsches Anwaltsregister


